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die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte

Legende: 

fett, kursiv → Änderungsvorschläge des EP gegenüber dem EK-Vorschlag

▌ → EP-Vorschlag zum Weglassen einer bestimmten Passage

[…] → Übernahme des EK-Vorschlags, bzw. im Falle der finalen Version auch eigenständig verfasste neue Passagen, die nicht 

auf einen EP-Änderungsvorschlag zurückgehen

grün → EP-Änderungsvorschläge, die (fast) eins zu eins in den finalen Rechtstext übernommen wurden

gelb → Passagen im finalen Rechtstext, die EP-Änderungsvorschlägen sehr ähnlich sind und wahrscheinlich darauf 

zurückgehen

rot → EP-Änderungsvorschläge wurden nicht übernommen

1 → inhaltlich irrelevante Änderung (z. B. Satzstellung geändert)

2 → leichte Änderung / detailliertere Ausformulierung

3 → grundlegende Änderung / Einschub

Zeitliche Abfolge:

07.10.2010 EK-Gesetzesvorschlag veröffentlicht

06.05.2011 Änderungsvorschläge des ECON-Ausschusses

16.11.2011 Rechtsakt abgeschlossen (Ordentliches Gesetzgebungsverfahren, erste Lesung/informeller Trilog)
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Kapitel Artikel Vorschlag der EK Änderungsvorschläge EP Finale Version #

I) Gegen-
stand und 
Begriffsbe-
stimmun-
gen

Artikel 1: Ge-
genstand

Diese Verordnung legt detaillierte Regeln für die Erken-
nung, Vermeidung und Korrektur makroökonomischer
Ungleichgewichte innerhalb der Union fest.

Diese Verordnung legt detaillierte Regeln für die Erken-
nung, Vermeidung und Korrektur makroökonomischer
Ungleichgewichte innerhalb der Union fest. Diese Ver-
ordnung berührt nicht die Ausübung der in den Mit-
gliedstaaten und durch das Unionsrecht anerkannten
Grundrechte.  Sie  berührt  auch  nicht  das  Recht,  ge-
mäß nationalem Recht und nationalen Praktiken un-
ter  Wahrung des  Gemeinschaftsrechts  Tarifverträge
auszuhandeln,  abzuschließen  und  durchzusetzen  so-
wie Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen.

(1) […] 

(3) Bei der Anwendung dieser Verordnung wird Artikel
152  AEUV  uneingeschränkt  eingehalten,  und  die  im
Rahmen dieser Verordnung ausgesprochenen Empfeh-
lungen  beachten die nationalen Gepflogenheiten und
Einrichtungen für die Lohnbildung. Diese Verordnung
berücksichtigt  Artikel  28 der Charta der Grundrechte
der  Europäischen  Union  und  beeinträchtigt  dement-
sprechend  nicht  das  Recht,  gemäß  den  nationalen
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten Tarifverträge
auszuhandeln, abzuschließen oder durchzusetzen oder
kollektive Maßnahmen zu ergreifen.

(2) [..] 

3

Artikel 2: Be-
griffsbestim-
mungen

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Be-
griffsbestimmungen:

a)  ‚Ungleichgewichte’  sind  makroökonomische  Ent-
wicklungen, die sich nachteilig auf das ordnungsgemä-
ße Funktionieren der  Wirtschaft  eines Mitgliedstaats
oder  der  Wirtschafts-  und  Währungsunion  oder  der
Union insgesamt auswirken oder potenziell auswirken
könnten;

b)  ‚übermäßige  Ungleichgewichte’  sind  schwere  Un-
gleichgewichte,  einschließlich  Ungleichgewichten,  die
das  ordnungsgemäße  Funktionieren  der  Wirtschafts-
und Währungsunion gefährden.

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Be-
griffsbestimmungen:

(a) ‚Ungleichgewichte’ sind alle Tendenzen, die zu ma-
kroökonomischen  Entwicklungen  führen,  die  sich
nachteilig auf das ordnungsgemäße Funktionieren der
Wirtschaft  eines Mitgliedstaats oder der Wirtschafts-
und Währungsunion oder der Union insgesamt auswir-
ken oder potenziell auswirken konnten;

(b) […] 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Aus-
druck 

(1) „Ungleichgewichte“  alle Trends,  die zu makroöko-
nomischen  Entwicklungen  führen,  die  sich  nachteilig
auf das ordnungsgemäße Funktionieren der Wirtschaft
eines Mitgliedstaats oder der Wirtschafts-  und Wäh-
rungsunion oder der Union insgesamt auswirken oder
potenziell auswirken könnten;

(2) […] 

1

II) Erken-
nung von 
Ungleich-
gewichten

Artikel 3: 
Scoreboard 
[in finaler 
Version: Arti-
kel 4]

(1) Die Kommission stellt nach Anhörung der Mitglied-
staaten als  Richtschnur ein Scoreboard auf,  mit  dem
die frühzeitige Erkennung und Überwachung von Un-
gleichgewichten erleichtert wird.

[Umbenennung des  Kapitels  in:  „Erkennung  von  Un-
gleichgewichten und Schwächen“]

1. Die Kommission stellt nach Anhörung der Mitglied-
staaten  und des  Europäischen Parlaments als  Richt-
schnur ein Scoreboard auf, mit dem die frühzeitige Er-
kennung und Überwachung von Ungleichgewichten er-

[Umbenennung nicht übernommen]

(1) […] 

2

2
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(2) Das Scoreboard setzt sich aus einer Reihe makro-
ökonomischer  und  makrofinanzieller  Indikatoren  für
die Mitgliedstaaten zusammen. Die Kommission kann
für diese Indikatoren untere oder obere Schwellenwer-
te  als  Richtgrößen festlegen,  die  als  Warnwerte  die-
nen. Die für die Mitgliedstaaten, deren Währung der
Euro  ist,  geltenden Schwellenwerte  können von  den
für die anderen Mitgliedstaaten geltenden abweichen.

(3) Die Liste der in das Scoreboard aufzunehmenden
Indikatoren und der Schwellenwerte für die Indikato-
ren wird veröffentlicht.

leichtert wird.

2. Das Scoreboard, das sich aus einer Reihe relevanter
und  anerkannter  statistischer makroökonomischer
und  struktureller Indikatoren für  die  Mitgliedstaaten
zusammensetzt,  gestattet  Vergleiche  zwischen den
Mitgliedstaaten und spiegelt die kurzfristigen struktu-
rellen und mittel- bis langfristigen Entwicklungen wi-
der.  Die Kommission legt für diese Indikatoren  gege-
benenfalls symmetrische untere und obere Schwellen-
werte als Richtgrößen fest, die als Warnwerte dienen.
Das Scoreboard der Indikatoren und insbesondere die
Warnschwellen werden nach Mitgliedstaaten des Eu-
roraums  und  Mitgliedstaaten,  die  nicht  dem  Eu-
roraum angehören, differenziert, wenn dies durch die
spezifischen  Merkmale  der  Wirschafts-  und  Wäh-
rungsunion  und  die  einschlägigen  wirtschaftlichen
Umstände  gerechtfertigt  ist.  Die  Indikatoren  und
Schwellen  spielen  den  Konvergenzprozess  zwischen
den Mitgliedstaaten wider. Das Überschreiten der un-
teren  oder  oberen  Schwellen  sollte  gegebenenfalls
eine striktere  Überwachung mittels  einer  eingehen-
den Überprüfung auslösen.

2a.  Die  Tätigkeit  des  Europäischen  Ausschusses  für
Systemrisiken wird im Zusammenhang mit  der  Auf-
stellung von Entwürfen für Indikatoren, die für die Fi-
nanzmarktstabilität relevant sind, gebührend berück-
sichtigt.

2b. Der Europäische Ausschuss für Systemrisiken wird
im Zusammenhang mit der Aufstellung von Entwür-
fen von Indikatoren, die für die Finanzmarktstabilität
relevant sind, konsultiert.

▌

3a. Der Ausschuss für sozialen Schutz wird zu den In-

(2) […] 
Es gestattet die frühzeitige Erkennung makroökonomi-
scher  Ungleichgewichte,  die  sich  kurzfristig  ergeben,
sowie von Ungleichgewichten, die sich aufgrund struk-
tureller und langfristiger Entwicklungen ergeben. 

[unter (4)] […] Das Scoreboard der Indikatoren enthält
— sofern dies  nicht  unangemessen ist  — obere und
untere Warnschwellenwerte, die nach Mitgliedstaaten
des  Euro-Währungsgebiets  und  Mitgliedstaaten,  die
nicht dem Euro-Währungsgebiet angehören, differen-
ziert werden, wenn dies durch die spezifischen Merk-
male der Währungsunion und die einschlägigen wirt-
schaftlichen Umstände gerechtfertigt ist. […] 

[nicht aufgenommen]

[nicht aufgenommen]

[Streichung nicht übernommen]

[nicht aufgenommen]

2

2

3

3

3

3

3
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(4) Die Kommission bewertet regelmäßig die Angemes-
senheit  des  Scoreboards,  einschließlich  der  Zusam-
mensetzung der Indikatoren, der festgelegten Schwel-
lenwerte und der angewandten Methodik,  und passt
es an, falls dies notwendig ist, um seine Fähigkeit, auf-
kommende Ungleichgewichte zu erkennen und deren
Entwicklung zu überwachen, zu erhalten oder zu ver-
bessern.  Änderungen  der  Methodik  und Zusammen-
setzung  des  Scoreboards  sowie  der  zugehörigen
Schwellenwerte werden veröffentlicht.

dikatoren, die für arbeitsmarktspezifische und soziale
Fragen relevant sind, gemäß Artikel 154 Absatz 2 und
Artikel 160 AEUV konsultiert.

3b. Die Kommission erlässt mittels delegierter Rechts-
akte gemäß Artikel -12b Maßnahmen, mit denen die
Liste der relevanten Indikatoren festgelegt wird, die
in das Scoreboard aufzunehmen sind. Das Scoreboard
soll den folgenden Satz von Indikatoren umfassen, ist
jedoch nicht auf diesen beschrankt:

(a) interne Ungleichgewichte,  einschließlich privater
und öffentlicher Schulden, Lohnhöhe und Gewinnquo-
ten pro Einheit, sowie Indikatoren für die Produktivi-
tät  von  Arbeit,  Ressourcen  und  Kapitel,  öffentliche
und  private  Ausgaben  für  Forschung  und  Entwick-
lung,  Arbeitslosenrate  und  ihre  Entwicklung,  Preis-
entwicklungen bei Anlagen (insbesondere Immobilien
und Finanzmärkte);

(b) externe Ungleichgewichte, einschließlich der rea-
len  Zuwachsraten  des  BIP,  eines  revolvierenden
Durchschnittswerts des komparativen realen Wachs-
tums über einen Zeitraum von fünf Jahren, der Leis-
tungsbilanz unter besonderer Berücksichtigung ihrer
Energiekomponente,  der  Position  in  Bezug  auf  die
ausländischen  Netto-Direktinvestitionen,  der  Ent-
wicklung der Exportmarktanteile in der  EU und auf
Drittlandsmärkten.

4. Die Kommission bewertet regelmäßig die Angemes-
senheit  des  Scoreboards,  einschließlich  der  Zusam-
mensetzung der Indikatoren, der festgelegten Schwel-
lenwerte und der angewandten Methodik und erlässt
delegierte Rechtsakte gemäß Artikel  -12b und passt
es an, falls dies notwendig ist, […].

(6) Die Kommission veröffentlicht den Satz der im Sco-
reboard enthaltenen Indikatoren und Schwellenwerte.

(3) […] 

a)  interner  Ungleichgewichte,  einschließlich  derjeni-
gen,  die  sich aus  der  öffentlichen und  privaten  Ver-
schuldung  ergeben  können;  von  Entwicklungen  auf
den  Finanz-  und  Anlagemärkten,  einschließlich  des
Wohnungswesens;  von Entwicklungen der Kreditströ-
me des privaten Sektors; und der Entwicklung der Ar-
beitslosigkeit; 

b) von externen Ungleichgewichten, einschließlich der-
jenigen, die sich aus der Entwicklung der Leistungsbi-
lanz-  und  Nettoinvestitionspositionen  der  Mitglied-
staaten ergeben können; der realen effektiven Wech-
selkurse; der Anteile an den Exportmärkten; der Ver-
änderungen bei der Preis- und Kostenentwicklung; so-
wie  der  nichtpreisgebundenen  Wettbewerbsfähigkeit
unter Berücksichtigung der verschiedenen Komponen-
ten der Produktivität. 

(7) […] 

3
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Artikel 4: 
Warnme-
chanismus 
[in finaler 
Version: Arti-
kel 3]

(1) Mindestens einmal im Jahr aktualisiert die Kommis-
sion die Werte für die Indikatoren im Scoreboard für
jeden Mitgliedstaat. Das aktualisierte Scoreboard wird
veröffentlicht.

(2) Die Veröffentlichung des aktualisierten Scoreboards
wird  von  einem  Kommissionsbericht  begleitet,  der
eine wirtschaftliche und finanzielle Bewertung enthält,
die die Entwicklung der Indikatoren in den Gesamtzu-
sammenhang setzt,  wobei bei Bedarf  auf andere für
die Erkennung von Ungleichgewichten relevante wirt-
schaftliche und finanzielle Indikatoren zurückgegriffen
wird. Der Bericht weist auch darauf hin, ob das Über-
treten eines unteren oder oberen Schwellenwerts  in
einem  oder  mehreren  Mitgliedstaat(en)  bedeutet,
dass möglicherweise Ungleichgewichte entstehen.

(3) Der Bericht weist die Mitgliedstaaten aus, die nach
Auffassung  der  Kommission  von  Ungleichgewichten
betroffen oder bedroht sind.

(4) Als Teil der multilateralen Überwachung gemäß Ar-
tikel 121 Absatz 3 AEUV erörtert  und beschließt der
Rat  Schlussfolgerungen zum Kommissionsbericht.  Die
Euro-Gruppe erörtert den Bericht, soweit er sich direkt
oder indirekt auf Mitgliedstaaten bezieht, deren Wäh-
rung der Euro ist.

1. Mindestens einmal im Jahr vor jeder Haushaltspla-
nungsperiode aktualisiert  die  Kommission  die  Werte
für die Indikatoren im Scoreboard für jeden Mitglied-
staat. Das aktualisierte Scoreboard wird veröffentlicht.

2.  Die  Veröffentlichung  der aktualisierten  Werte der
Indikatoren im Scoreboard wird von einem Kommissi-
onsbericht  begleitet,  der  eine  solide wirtschaftliche
und finanzielle Bewertung einschließlich einer Bewer-
tung  der  Entwicklung  der  makroökonomischen  Un-
gleichgewichte innerhalb der  Union enthält  und die
Indikatoren  in  den  Gesamtzusammenhang  setzt.  Be-
wahrte Praktiken werden berücksichtigt. Der Bericht
weist auch darauf hin, ob das Übertreten eines unte-
ren oder oberen Schwellenwerts in einem oder mehre-
ren Mitgliedstaat(en) bedeutet, dass innerhalb des be-
troffenen Mitgliedstaats, in einem anderen Mitglied-
staat  oder  in  der  Union  insgesamt möglicherweise
Ungleichgewichte  entstehen.  Alle  verfügbaren  Infor-
mationen werden berücksichtigt, und es werden kei-
ne  Schlussfolgerungen  aus  dem  Scoreboard  aus-
schließlich auf  der  Grundlage der  Indikatoren gezo-
gen.

3. Der Bericht weist die Mitgliedstaaten aus, die nach
Auffassung der Kommission von  makroökonomischen
Ungleichgewichten betroffen oder bedroht  sein könn-
ten.

3a.  Der  Bericht  wird  dem  Europäischen  Parlament
und seinen zuständigen Ausschüssen sowie den euro-
päischen Sozialpartnern zügig übermittelt.

4. Als Teil der multilateralen Überwachung gemäß Arti-
kel 121 Absatz 3 AEUV erörtert und beschließt der Rat
Schlussfolgerungen zum Kommissionsbericht.  Der zu-
ständige  Ausschuss  des  Europäischen  Parlaments
kann öffentliche Debatten über den Bericht der Kom-
mission  organisieren. Die  Euro-Gruppe  erörtert  den
Bericht,  soweit  er  sich  direkt  oder  indirekt  auf  Mit-
gliedstaaten bezieht, deren Wahrung der Euro ist. Der

(1) […] 

(2) […] 

(3) Der jährliche Bericht weist die Mitgliedstaaten aus,
die nach Auffassung der Kommission  von Ungleichge-
wichten betroffen oder bedroht sein könnten.

(4) Die Kommission übermittelt den jährlichen Bericht
rechtzeitig dem Europäischen Parlament, dem Rat und
dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss.

(5) […] 

[…] 
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Rat  kann  den  Bericht  innerhalb  von  10  Tagen  mit
qualifizierter  Mehrheit  ablehnen.  Übermäßige  Un-
gleichgewichte sollten auch, sofern zweckmäßig, ein
Eingreifen des Europäischen Ausschusses für System-
risiken  und/oder  der  entsprechenden  europäischen
Überwachungsbehörde auslösen.

4a. Der in Absatz 2 genannte Bericht ist integraler Be-
standteil der Verfahren, Analysen und Empfehlungen,
die  im Kontext  des  Europäischen  Semesters  für  die
wirtschaftspolitische Koordinierung entsprechend der
Beschreibung in Abschnitt 1 -A der Verordnung (EG)
Nr.  1466/97  (Semester)  durchgeführt  werden,  und
steht  uneingeschränkt  mit  diesen  in  Übereinstim-
mung.

4b. Tritt eine Notsituation ein, wird das in den Absät-
zen 1  bis  4a skizzierte Verfahren  erforderlichenfalls
angepasst und in dem anschließenden Bericht gemäß
Absatz 2 gebührend behandelt.

[nicht aufgenommen]

[nicht aufgenommen]

3

3

Artikel 5: 
Eingehende 
Überprüfung

(1) Unter Berücksichtigung der gemäß Artikel 4 Absatz
4 geführten Erörterungen im Rat und in der Euro-Grup-
pe  führt  die  Kommission  eine  eingehende  Überprü-
fung für jeden Mitgliedstaat durch, der nach ihrer Auf-
fassung  von  Ungleichgewichten  betroffen  oder  be-
droht ist. Diese Bewertung umfasst eine Prüfung der
Frage, ob in dem betreffenden Mitgliedstaat Ungleich-
gewichte  bestehen  und  ob  diese  Ungleichgewichte
übermäßige Ungleichgewichte darstellen.

1. Unter Berücksichtigung der gemäß Artikel 4 Absatz 4
geführten Erörterungen  im Europäischen Parlament,
im Rat und in der Euro-Gruppe führt die Kommission
eine eingehende Überprüfung für jeden Mitgliedstaat
durch, der nach ihrer Auffassung von Ungleichgewich-
ten betroffen oder bedroht  sein kann.  Diese  Bewer-
tung stellt ein Standardverfahren dar. Sie umfasst eine
Prüfung der Frage,  ob in den betreffenden  Mitglied-
staaten Ungleichgewichte  bestehen,  ob  diese  Un▌ -
gleichgewichte übermäßige Ungleichgewichte darstel-
len, wie schwerwiegend sie sind und welche Verknüp-
fungen zwischen den Mitgliedstaaten bestehen. Die
eingehende  Überprüfung  baut  auf  detaillierten  Un-
tersuchungen  der  spezifischen  Umstände  der  Mit-
gliedstaaten  auf,  insbesondere  der  verschiedenen
Ausgangspositionen  der  Mitgliedstaaten;  die  Über-
prüfung bezieht sich auf eine breite Palette von wirt-
schaftlichen Variablen, und bei der Überprüfung wer-
den die nationalen Besonderheiten in Bezug auf die
Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitge-
bern und den sozialen Dialog beachtet. Die Überprü-

(1)  Unter  gebührender  Berücksichtigung  der  gemäß
Artikel 3 Absatz 5 geführten Erörterungen im Rat und
in der Euro-Gruppe oder im Fall von […]
[…] ihrer Auffassung von Ungleichgewichten betroffen
oder bedroht sein könnte. 

[nicht aufgenommen]

Die eingehende Überprüfung baut auf einer detaillier-
ten Analyse der länderspezifischen Umstände auf, ein-
schließlich  der  unterschiedlichen  Ausgangspositionen
der Mitgliedstaaten; untersucht wird eine breite Palet-
te von wirtschaftlichen Variablen; dabei werden analy-
tische  Instrumente  und  länderspezifische  qualitative
Informationen, verwendet. Die Überprüfung trägt den
nationalen Besonderheiten in Bezug auf die Beziehun-
gen  zwischen  Arbeitgebern  und  Arbeitnehmern  und

2
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(2)  Die  eingehende  Überprüfung  wird  veröffentlicht.
Dabei wird insbesondere Folgendes berücksichtigt:

a)  gegebenenfalls  die  Frage,  ob  der  überprüfte  Mit-
gliedstaat angemessene Maßnahmen als Reaktion auf
Empfehlungen oder Aufforderungen des Rates ergrif-
fen hat, die im Einklang mit den Artikeln 121 und 126
AEUV und gemäß den Artikeln 6, 7,  8  und 10 dieser
Verordnung ergangen sind;

b) die politischen Absichten, die der überprüfte Mit-
gliedstaat  in  seinem Stabilitäts-  oder  Konvergenzpro-
gramm  und  in  seinem  Nationalen  Reformprogramm
zum Ausdruck bringt;

c)  für  den überprüften Mitgliedstaat  relevante Früh-
warnungen oder Empfehlungen des Europäischen Aus-
schusses für Systemrisiken.

fung wird in Verbindung mit den Inspektionen in den
betroffenen Mitgliedstaaten in Rücksprache mit der
EZB durchgeführt, wenn es sich bei dem betroffenen
Mitgliedstaat  um einen  Mitgliedstaat  handelt,  des-
sen Wahrung der Euro ist oder der am EWK II gemäß
Artikel -12 teilnimmt.

2. […] 

(a) gegebenenfalls  die Empfehlungen oder Auffor▌ ▌ -
derungen, die im Einklang mit  den Artikeln 121, 126
und 148 AEUV und gemäß den Artikeln 6, 7, 8 und 10
dieser Verordnung ergangen sind,  sowie die Auswir-
kungen solcher Empfehlungen;

(aa) der Ursprung der festgestellten Ungleichgewich-
te, einschließlich der intensiven Verknüpfungen zwi-
schen den Mitgliedstaaten in den Bereichen Handel
und Finanzen, die Ausstrahlungseffekte der nationa-
len  Wirtschaftspolitiken  und  die  asymetrische  Wir-
kung der Politiken der Union und des Euro-Wahrungs-
gebiets;

(ab) außergewöhnliche wirtschaftliche Umstände, die
solche Ungleichgewichte verursachen oder verschär-
fen können;

(b) […] 

(ba) Indikatoren in Verbindung mit der Strategie der
Union für Wachstum und Arbeitsplätze. Der Schwer-
punkt dieser Indikatoren liegt auf den Bereichen Be-
schäftigung (einschließlich der Langzeit- und Jugend-
arbeitslosigkeit), Innovation, Bildung, soziale Integra-
tion, Klimaschutz und Energie;

(c)  für den überprüften Mitgliedstaat relevante  War-
nungen oder  Empfehlungen  des  Europäischen  Aus-
schusses für  Systemrisiken  betreffend Systemrisiken.

dem sozialen Dialog Rechnung. 

[…] 

(2) […] 

a) gegebenenfalls die im Einklang mit den Artikeln 121,
126 und 148 AEUV und gemäß den Artikeln 6, 7, 8 und
10 dieser Verordnung an die überprüften Mitgliedstaa-
ten  gerichteten  Empfehlungen  oder  Aufforderungen
des Rates;

[unter (2)] […] Sie prüft den Ursprung der entdeckten
Ungleichgewichte vor dem Hintergrund der gegebenen
wirtschaftlichen  Umstände,  einschließlich  der  tiefen
Handels- und Finanzverflechtungen zwischen den Mit-
gliedstaaten und der Ansteckungseffekte der nationa-
len Wirtschaftspolitiken. 

[nicht aufgenommen]

b) […] 

[unter (2)] […] Im Zuge der eingehenden Überprüfung
werden die im Zusammenhang mit der Strategie der
Union für Wachstum und Arbeitsplätze relevanten Ent-
wicklungen analysiert. 
[…] 

c)  Warnungen oder  Empfehlungen  des  ESRB  betref-
fend Systemrisiken, die an den überprüften Mitglied-
staat gerichtet bzw. für den überprüften Mitgliedstaat

3
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Die  Vertraulichkeitsregelung  des  Europäischen  Aus-
schusses für Systemrisiken wird beachtet.

2a. Unter normalen Umständen werden die Ergebnis-
se der eingehenden Überprüfung dem Europäischen
Parlament  und  dem Rat  im Kontext  des  Semesters
vorgelegt.

relevant  sind.  Die  Vertraulichkeitsregelung  des  ESRB
wird beachtet. 

(3) Die Kommission unterrichtet das Europäische Parla-
ment und den Rat über die Ergebnisse der eingehen-
den Überprüfung und veröffentlicht sie. 

3

3

Artikel 6: 
Präventiv-
maßnahmen 
[in finaler 
Version: „Ar-
tikel 6: 
Prävantions-
maßnah-
men“]

(1) Gelangt die Kommission auf der Grundlage der ein-
gehenden Überprüfung nach Artikel 5 zu der Auffas-
sung,  dass  in  einem  Mitgliedstaat  Ungleichgewichte
bestehen,  unterrichtet  sie  den  Rat  darüber.  Der  Rat
kann auf Empfehlung der Kommission gemäß dem Ver-
fahren des Artikels 121 Absatz 2 AEUV die erforderli-
chen Empfehlungen an den betreffenden Mitgliedstaat
richten.

(2)  Der  Rat  unterrichtet  das  Europäische  Parlament
über seine Empfehlungen. Die Empfehlungen des Ra-
tes werden veröffentlicht.

(3) Der Rat überprüft diese Empfehlungen jährlich und

1. Gelangt die Kommission auf der Grundlage der ein-
gehenden Überprüfung nach Artikel 5 zu der Auffas-
sung,  dass  in  einem  Mitgliedstaat  Ungleichgewichte
bestehen, unterrichtet sie das Europäische Parlament
und den Rat darüber;  beziehen sich die Ungleichge-
wichte auf Entwicklungen in einem anderen Mitglied-
staat, unterrichtet sie auch diesen Mitgliedstaat.
Der Rat kann auf Empfehlung der Kommission gemäß
dem Verfahren des Artikels 121 Absatz 2 AEUV die er-
forderlichen Empfehlungen an den betreffenden Mit-
gliedstaat richten.
Die Empfehlung der Kommission gilt als vom Rat an-
genommen, wenn er nicht innerhalb von zehn Tagen
nach Annahme durch die Kommission mit qualifizier-
ter Mehrheit beschließt, die Empfehlung abzulehnen.

2. […] 

2a. Die Empfehlungen des Rates und der Kommission
lassen Bereiche wie die Lohnfestlegung, die ausdrück-
lich  außerhalb  der  Zuständigkeit  der  Union  liegen,
unberührt. Der Rat und die Kommission messen den
nationalen  Arbeitsmarktpraktiken  und  Traditionen
größte Bedeutung bei;  sie  sollten bei  der  Formulie-
rung aller Empfehlungen, die sich auf die Verantwort-
lichkeiten  der  Sozialpartner  bzw.  deren  besondere
Rolle  im  Sozialdialog  auswirken,  ausschlaggebend
sein.

3.  Der  Rat  überprüft  diese  Empfehlungen  auf  der

(1) Gelangt die Kommission auf der Grundlage der ein-
gehenden Überprüfung nach Artikel 5 zu der Auffas-
sung,  dass  in  einem  Mitgliedstaat  Ungleichgewichte
bestehen, unterrichtet sie das Europäische Parlament,
den Rat und die Euro-Gruppe darüber.

[…] 

[…]

(2) […] 

(3)  Die Empfehlungen des Rates und der Kommission
achten Artikel 152 AEUV uneingeschränkt; gleichzeitig
berücksichtigen sie Artikel  28 der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union.

(4)  Der  Rat  überprüft  seine  Empfehlung  jährlich  im

2
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kann sie gegebenenfalls gemäß Absatz 1 ändern. Grundlage eines Vorschlags der Kommission mindes-
tens einmal jährlich vor jeder Haushaltsplanungsperi-
ode und kann sie gegebenenfalls gemäß Absatz 1 an-
dern.

Rahmen des Europäischen Semesters und kann sie ge-
gebenenfalls gemäß Absatz 1 anpassen. 

III) VER-
FAHREN 
BEI EINEM 
ÜBERMÄS-
SIGEN UN-
GLEICHGE-
WICHT

Artikel 7: 
Einleitung 
des Verfah-
rens bei ei-
nem über-
mäßigen Un-
gleichge-
wicht

(1) Gelangt die Kommission auf der Grundlage der ein-
gehenden Überprüfung nach Artikel 5 zu der Auffas-
sung, dass in dem betreffenden Mitgliedstaat übermä-
ßige Ungleichgewichte bestehen, unterrichtet sie den
Rat darüber.

(2) Der Rat kann auf Empfehlung der Kommission Emp-
fehlungen nach Artikel 121 Absatz 4 AEUV abgeben, in
denen er  ein  übermäßiges Ungleichgewicht  feststellt
und  dem  betreffenden  Mitgliedstaat  empfiehlt,  Kor-
rekturmaßnahmen zu ergreifen.

Diese Empfehlungen erläutern die Art der Ungleichge-
wichte und legen die Korrekturmaßnahmen im Einzel-
nen fest wie auch die Frist, innerhalb deren der betref-
fende  Mitgliedstaat  diese  Korrekturmaßnahmen  er-
greifen muss. Der Rat kann gemäß Artikel 121 Absatz 4
AEUV seine Empfehlungen veröffentlichen.

1. Gelangt die Kommission auf der Grundlage der ein-
gehenden Überprüfung nach Artikel 5 zu der Auffas-
sung, dass in dem betreffenden Mitgliedstaat übermä-
ßige Ungleichgewichte bestehen, unterrichtet sie  das
Europäische  Parlament  und den Rat  darüber.  Bezie-
hen sich die Ungleichgewichte auf die wirtschaftliche
oder  finanzielle  Entwicklung  in  einem anderen Mit-
gliedstaat, so wird dieser Mitgliedstaat ebenfalls dar-
über unterrichtet. Die Kommission unterrichtet eben-
falls die einschlägigen Europäischen Überwachungs-
behörden  und  den  Europäischen  Ausschuss  für  Sys-
temrisiken, die die notwendigen Schritte ergreifen.

2. Der Rat kann auf Empfehlung der Kommission  und
unter  Berücksichtigung der  öffentlichen Debatte  im
Europäischen  Parlament Empfehlungen  nach  Artikel
121 Absatz 4 AEUV abgeben, in denen er ein übermä-
ßiges Ungleichgewicht feststellt und dem betreffenden
Mitgliedstaat  empfiehlt,  Korrekturmaßnahmen zu er-
greifen. Die Empfehlung der Kommission gilt als vom
Rat angenommen, wenn er nicht innerhalb von zehn
Tagen nach Annahme durch die Kommission mit qua-
lifizierter Mehrheit beschließt, die Empfehlung abzu-
lehnen. Der betreffende Mitgliedstaat kann beantra-
gen, dass ein außerordentliches Treffen des Rates an-
beraumt wird, um über den Beschluss abzustimmen.

Die Empfehlungen erläutern die Art  und die Auswir-
kungen der  Ungleichgewichte  und legen  eine  Reihe
von  zu  befolgenden  Maßnahmenempfehlungen  im
Einzelnen fest wie auch die Frist, innerhalb deren der
betreffende  Mitgliedstaat  einen  Korrekturmaßnah-
menplan vorlegen muss. Der Rat kann gemäß Artikel
121  Absatz  4  AEUV  seine  Empfehlungen  veröffentli-
chen.

(1) Gelangt die Kommission auf der Grundlage der ein-
gehenden Überprüfung nach Artikel 5 zu der Auffas-
sung, dass in dem betreffenden Mitgliedstaat übermä-
ßige Ungleichgewichte bestehen, unterrichtet sie  das
Europäische Parlament,  den Rat  und die Eurogruppe
darüber. […] 

[…] Die Kommission unterrichtet ebenfalls die einschlä-
gigen Europäischen Aufsichtsbehörden und den ESRB.
Der ESRB ist aufgefordert, die von ihm für notwendig
erachteten Schritte zu ergreifen. 

(2) […] 

In der Empfehlung des Rates werden die Art  und die
Auswirkungen der  Ungleichgewichte  erläutert  und
eine Reihe von zu befolgenden Maßnahmenempfeh-
lungen festgelegt sowie die Frist, innerhalb deren der
betreffende  Mitgliedstaat  einen  Korrekturmaßnah-
menplan vorlegen muss. Der Rat kann gemäß Artikel
121 Absatz 4 AEUV seine Empfehlung veröffentlichen. 

2
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2
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Korrektur-
maßnahmen

nem  übermäßigen  Ungleichgewicht  eingeleitet  wird,
legt dem Rat und der Kommission innerhalb einer in
den Empfehlungen nach Artikel 7 festzulegenden Frist
einen  Korrekturmaßnahmenplan  vor.  Der  Korrektur-
maßnahmenplan legt die spezifischen und konkreten
politischen Maßnahmen fest, die der betreffende Mit-
gliedstaat durchführt bzw. durchzuführen beabsichtigt,
und enthält einen Zeitplan für die Durchführung.

(2) Innerhalb von zwei Monaten nach seiner Übermitt-
lung  wird  der  Korrekturmaßnahmenplan  auf  der
Grundlage eines Berichts der Kommission vom Rat be-
wertet.  Befindet der Rat  den Plan auf  Vorschlag  der
Kommission für ausreichend, gibt er eine Stellungnah-
me ab, in der er den Korrekturmaßnahmenplan billigt.
Werden die Empfehlungen nach Auffassung des Rates
mit den ergriffenen oder im Korrekturmaßnahmenplan
vorgesehenen Maßnahmen bzw. mit dem zugehörigen
Durchführungszeitplan  nicht  hinreichend  umgesetzt,
fordert  der  Rat  den  betreffenden  Mitgliedstaat  auf
Vorschlag der Kommission auf,  seinen Korrekturmaß-
nahmenplan innerhalb einer neuen Frist abzuändern.
Der geänderte Korrekturmaßmaßnahmenplan wird ge-
mäß dem Verfahren dieses Absatzes geprüft.

nem  übermäßigen  Ungleichgewicht  eingeleitet  wird,
legt dem Rat und der Kommission innerhalb einer in
den Empfehlungen nach Artikel 7 festzulegenden Frist,
spätestens jedoch innerhalb von zwei Monaten nach
der Annahme der  Empfehlung,  einen Korrekturmaß-
nahmenplan  vor.  Der  Korrekturmaßnahmenplan  legt
die  spezifischen  und  konkreten  politischen  Maßnah-
men fest, die der betreffende Mitgliedstaat durchfuhrt
bzw.  durchzuführen  beabsichtigt,  und  enthält  einen
Zeitplan  für  die  Durchführung.  Bei  dem  Korrektur-
maßnahmenplan werden die sozialen Auswirkungen
dieser  Maßnahmen  berücksichtigt;  er  steht  im  Ein-
klang mit den Grundzügen der Wirtschaftspolitik und
den beschäftigungspolitischen Leitlinien.

1a. Der Korrekturmaßnahmenplan steht im Einklang
mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, den Stabili-
täts-  und  Konvergenzprogrammen,  den  nationalen
Reformprogrammen  und  den  mittel-  und  langfristi-
gen Zielvorgaben, insbesondere der Konvergenz und
einer  Strategie  der  Union  für  Wachstum  und  Ar-
beitsplätze.

2. Innerhalb von zwei Monaten nach seiner Übermitt-
lung  wird  der  Korrekturmaßnahmenplan  auf  der
Grundlage eines Berichts der Kommission vom Rat be-
wertet. Befindet der Rat den Plan auf der Grundlage
einer Empfehlung der Kommission für ausreichend, so
billigt er ihn im Wege einer Empfehlung, in der die er-
forderlichen  spezifischen  Maßnahmen  und  die  Fris-
ten,  innerhalb  derer  sie  ergriffen  werden  müssen,
aufgelistet  sind,  und  legt  einen  Überwachungszeit-
plan fest,  der  den  Übertragungskanälen gebührend
Rechnung trägt und berücksichtigt, dass zwischen der
Annahme  von  Korrekturmaßnahmen  und  der  tat-
sächlichen Beseitigung von Ungleichgewichten lange
Zeitspannen liegen können.
Werden die Empfehlungen nach Auffassung des Rates
mit den ergriffenen oder im Korrekturmaßnahmenplan
vorgesehenen Maßnahmen bzw. mit dem zugehörigen
Durchführungszeitplan  nicht  hinreichend  umgesetzt,
nimmt der Rat auf Vorschlag der Kommission eine an
den  betreffenden  Mitgliedstaat  gerichtete  Empfeh-

[…]  Der  Korrekturmaßnahmenplan  berücksichtigt  die
wirtschaftlichen  und  sozialen  Auswirkungen  dieser
Maßnahmen und steht im Einklang mit den Grundzü-
gen  der  Wirtschaftspolitik  und  den  beschäftigungs-
politischen Leitlinien. 

[…] 

(2)  Der  Rat  bewertet  den  Korrekturmaßnahmenplan
auf der Grundlage eines Berichts der Kommission in-
nerhalb von zwei Monaten nach Übermittlung dieses
Plans. Befindet der Rat den Korrekturmaßnahmenplan
auf Empfehlung der  Kommission für  ausreichend,  so
billigt er ihn ihm Wege einer Empfehlung, in der die er-
forderlichen spezifischen Maßnahmen und die Fristen,
innerhalb derer sie ergriffen werden müssen, aufgelis-
tet  sind,  und  legt  einen  Überwachungszeitplan  fest,
der  den  Übertragungskanälen  gebührend  Rechnung
trägt und den Umstand berücksichtigt, dass zwischen
dem Ergreifen von Korrekturmaßnahmen und der tat-
sächlichen  Beseitigung  von  Ungleichgewichten  lange
Zeitspannen liegen können.
(3) […] 
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(3)  Der  Korrekturmaßnahmenplan,  der  Kommissions-
bericht und die Aufforderung des Rates im Sinne von
Absatz 2 werden veröffentlicht.

lung  an,  einen  neuen Korrekturmaßnahmenplan  zu
unterbreiten, in der Regel innerhalb von zwei Mona-
ten.  Der  neue Korrekturmaßnahmenplan wird gemäß
dem Verfahren dieses Absatzes geprüft.

Die Vorschläge der  Kommission gelten als  vom Rat
angenommen, wenn er nicht innerhalb von zehn Ta-
gen nach ihrer  Annahme durch die Kommission be-
schließt,  sie  abzulehnen.Der  betreffende  Mitglied-
staat  kann  beantragen,  dass  ein  außerordentliches
Treffen des Rates anberaumt wird, um über den Be-
schluss abzustimmen.

3. […] 

[…] in der dieser aufgefordert wird, in der Regel inner-
halb  von  zwei  Monaten einen  neuen Korrekturmaß-
nahmenplan vorzulegen. Der Rat prüft den neuen Kor-
rekturmaßmaßnahmenplan gemäß dem Verfahren die-
ses Artikels.

[nicht aufgenommen]

(4) […] 

2

3

Artikel 9: 
Überwa-
chung von 
Korrektur-
maßnahmen

(1) Die Kommission überwacht die Durchführung der
empfohlenen  Korrekturmaßnahmen  und  des  Korrek-
turmaßnahmenplans durch den betreffenden Mitglied-
staat. Zu diesem Zweck erstattet der Mitgliedstaat dem
Rat und der Kommission in regelmäßigen Abständen in
Form von Fortschrittsberichten, deren Häufigkeit vom
Rat in der in Artikel 7 Absatz 2 genannten Empfehlung
festgelegt wird, Bericht.

(2)  Die  Fortschrittsberichte  der  Mitgliedstaaten  wer-
den vom Rat veröffentlicht.

(3)  Die  Kommission  kann  im  Rahmen  der  Überwa-
chung  Entsendungen  in  den  betreffenden  Mitglied-
staat vornehmen, um die Durchführung des Korrektur-
maßnahmenplans zu überwachen.

1. Die Kommission überwacht die Durchführung des▌
Korrekturmaßnahmenplans  durch  den  betreffenden
Mitgliedstaat. […]

[…] Im Anschluss an den Fortschrittsbericht des Mit-
gliedstaats erstatten der Vorsitzende der Eurogruppe
und  das  verantwortliche  Mitglied  der  Kommission
dem Europäischen Parlament Bericht.

2. […] 

3.  Die  Kommission  nimmt im  Rahmen  der  Überwa-
chung in Absprache mit der EZB Entsendungen in den
betreffenden Mitgliedstaat  vor,  um die Durchführung
des Korrekturmaßnahmenplans zu überwachen, wenn
diese Entsendungen Mitgliedstaaten betreffen, deren
Währung der Euro ist, oder Mitgliedstaaten, die am

(1) […] 

[…] 

(2) […] 

(3)  Die  Kommission  kann  in  dem  betreffenden  Mit-
gliedstaat  Missionen  zur  verstärkten  Überwachung
durchführen, um die Durchführung des Korrekturmaß-
nahmenplans zu überwachen, und zwar  in Absprache
mit der EZB, wenn diese Missionen Mitgliedstaaten be-
treffen,  deren  Währung  der  Euro  ist,  oder  Mitglied-

1
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(4) Falls sich die wirtschaftlichen Umstände verändern,
kann der Rat auf Empfehlung der Kommission die nach
Artikel 7 abgegebenen Empfehlungen gemäß dem Ver-
fahren desselben  Artikels  abändern.  Der  betreffende
Mitgliedstaat legt einen überarbeiteten Korrekturmaß-
nahmenplan vor, der gemäß dem Verfahren des Arti-
kels 8 bewertet wird.

Wechselkursmechanismus  II  (WKM  II)  teilnehmen.
Das Ziel dieser Entsendungen besteht darin, sich ein
umfassendes und ausgewogenes Bild von der makro-
ökonomischen Lage zu verschaffen. Die Sozialpartner
und andere nationale Akteure werden deshalb – so-
weit dies angebracht ist – aktiv in den Dialog einbe-
zogen.

4. Im Falle von relevanten und wichtigen Änderungen
der wirtschaftlichen Umstände  aus Gründen, die sich
der Kontrolle eins Mitgliedstaates entziehen, kann der
Rat auf Empfehlung der Kommission die nach Artikel 7
abgegebenen  Empfehlungen  gemäß  dem  Verfahren
desselben  Artikels  abändern.  Der  betreffende  Mit-
gliedstaat legt einen überarbeiteten Korrekturmaßnah-
menplan vor, der gemäß dem Verfahren des Artikels 8
bewertet wird.

staaten, die am WKM II teilnehmen. Die Kommission
bindet, soweit zweckmäßig, die Sozialpartner und an-
dere nationale Akteure während dieser  Missionen in
einen Dialog ein.

(4) Im Falle  erheblicher größerer Veränderungen der
wirtschaftlichen Umstände kann der Rat auf Empfeh-
lung der Kommission […]. 

2

Artikel 10: 
Bewertung 
der Korrek-
turmaßnah-
men

(1) Auf der Grundlage eines Berichts der Kommission
gibt der Rat Schlussfolgerungen dazu ab, ob der betref-
fende  Mitgliedstaat  die  empfohlenen  Korrekturmaß-
nahmen ergriffen hat.

(2) Der Bericht der Kommission wird veröffentlicht.

1.  Auf der Grundlage eines Berichts der Kommission
bewertet der Rat, ob der betreffende Mitgliedstaat die
empfohlenen Korrekturmaßnahmen  im Einklang  mit
der gemäß Artikel 8 Absatz 2 abgegebenen Empfeh-
lung ergriffen hat.

1a. Gemäß Artikel 121 Absatz 3 AEUV sollte von der
Kommission  ein  zusätzlicher  Bericht  ausgearbeitet
werden, in dem eine Bewertung der Frage vorgenom-
men wird, ob sich die makroökonomischen Ungleich-
gewichte innerhalb der Union verringert haben oder
nicht,  wobei  einige  unionsweite  Aspekte  wie  die
Nachfrage in der Union, die Marktchancen, die Darle-
henskonditionen,  der  finanzpolitische  Spielraum  für
Investitionen, die finanzielle Unterstützung fur in ei-
nem Aufholprozess befindliche Regionen etc.  zu be-
rücksichtigen  sind.  Der  Bericht  der  Kommission  gilt
als vom Rat angenommen, sofern er nicht innerhalb
von zehn Tagen nach Annahme durch die Kommission
beschließt, die Empfehlung abzulehnen.

2. […] 

(1) Auf der Grundlage eines Berichts der Kommission
bewertet der Rat, ob der betreffende Mitgliedstaat die
empfohlenen  Korrekturmaßnahmen  im  Einklang  mit
der  gemäß Artikel  8  Absatz 2 abgegebenen Empfeh-
lung des Rates ergriffen hat.

[nicht aufgenommen]

(2) […] 

1
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(3) Der Rat gibt seine Schlussfolgerungen innerhalb der
Frist ab, die er in seinen gemäß Artikel 7 abgegebenen
Empfehlungen festgelegt hat.

(4) Gelangt er zu dem Schluss, dass der Mitgliedstaat
die empfohlenen Korrekturmaßnahmen nicht ergriffen
hat, gibt der Rat auf Empfehlung der Kommission über-
arbeitete Empfehlungen gemäß Artikel 7 ab und setzt
auf  Empfehlung der  Kommission  abermals  eine Frist
für Korrekturmaßnahmen, innerhalb deren eine weite-
re Bewertung gemäß diesem Artikel durchzuführen ist.

(5) Gelangt der Rat zu dem Schluss, dass der Mitglied-
staat die empfohlenen Korrekturmaßnahmen ergriffen
hat,  ruht das Verfahren bei  einem übermäßigen Un-
gleichgewicht.

3. Der Rat ▌gibt seine Bewertung innerhalb der Frist
ab, die er in seinen gemäß Artikel 8 Absatz 2 abgege-
benen  Empfehlungen  festgelegt  hat;  die  Bewertung
wird veröffentlicht.

4. Gelangt der Rat  zu der  Auffassung,  dass  der Mit-
gliedstaat  die  empfohlenen  Korrekturmaßnahmen
nicht  ergriffen  hat,  so  nimmt  er  auf  Vorschlag  der
Kommission eine Empfehlung an, in der er feststellt,
dass  die  Vorgaben  nicht  eingehalten  wurden,  und
eine neue Frist für Korrekturmaßnahmen festsetzt .▌
Die Kommission gibt dem Mitgliedstaat die Gelegen-
heit, innerhalb von zehn Tagen eine Erklärung für die
Nichteinhaltung abzugeben. Bei ihrer Empfehlung be-
rücksichtigt die Kommission die Erklärung jedes Mit-
gliedstaats. Die Empfehlung der Kommission gilt als
vom Rat angenommen, wenn er nicht innerhalb von
zehn Tagen nach Annahme durch die Kommission mit
qualifizierter  Mehrheit  beschließt,  die  Empfehlung
abzulehnen. Der betreffende Mitgliedstaat kann be-
antragen, dass eine außerordentliche Tagung des Ra-
tes  anberaumt  wird,  um  über  den  Beschluss  abzu-
stimmen.

4a. Gemäß einer Empfehlung der Kommission nach
Absatz 4 erlasst der Rat überarbeitete Empfehlungen
gemäß Artikel 7, in denen eine weitere Frist für Kor-
rekturmaßnahmen  vorbehaltlich  einer  weiteren  Be-
wertung  im Einklang  mit  diesem  Artikel  festgelegt
wird.

5. Gelangt der Rat  auf der Grundlage einer Empfeh-
lung der Kommission gemäß Absatz 4 zu dem Schluss,
dass der Mitgliedstaat die empfohlenen Korrekturmaß-
nahmen ergriffen hat,  ruht  das Verfahren bei  einem
übermäßigen Ungleichgewicht.  Die Überprüfung wird
entsprechend dem in den Empfehlungen gemäß Arti-
kel 8 Absatz 2 angenommenen Zeitplan fortgesetzt.
Der Rat veröffentlicht seine Gründe für das Ruhenlas-
sen des Verfahrens, wobei er die von dem betreffen-
den Mitgliedstaat ergriffenen Korrekturmaßnahmen

(3) Der Rat führt  seine Bewertung innerhalb der Frist
durch, die er in seinen gemäß Artikel 8 Absatz 2 abge-
gebenen Empfehlungen […].

(4)  Gelangt  er zu der  Auffassung,  dass  der  Mitglied-
staat die empfohlenen Korrekturmaßnahmen nicht er-
griffen hat,  fasst der Rat auf Empfehlung der Kommis-
sion einen Beschluss,  in  dem er  die  Nichteinhaltung
feststellt,  zusammen  mit  einer  Empfehlung,  mit  der
neue Fristen für die Durchführung von Korrekturmaß-
nahmen festgelegt werden.

[…]

Die Empfehlung der Kommission mit der Erklärung der
Nichteinhaltung gilt als vom Rat angenommen, sofern
er nicht innerhalb von zehn Tagen nach ihrer Annahme
durch die Kommission mit qualifizierter Mehrheit be-
schließt, die Empfehlung abzulehnen. Der betreffende
Mitgliedstaat kann beantragen, dass innerhalb dieses
Zeitraums eine Tagung des Rates anberaumt wird, um
über den Beschluss abzustimmen. 

[nicht aufgenommen]

(5) Gelangt der Rat auf der Grundlage des in Absatz 1
genannten Berichts der Kommission zu der Auffassung,
[…].

[…]  Die Überwachung wird jedoch gemäß dem in der
Empfehlung nach Artikel 8 Absatz 2 festgelegten Zeit-
plan fortgesetzt.  Der Rat veröffentlicht seine Gründe
für das Ruhenlassen des Verfahrens und die Anerken-
nung der von dem betreffenden Mitgliedstaat ergriffe-
nen Korrekturmaßnahmen. 

1

3

1

2

3

3

3

1

3

© Thomas Walli 2015 | 13



(6)  Das  Ruhen  des  Verfahrens  für  den  betreffenden
Mitgliedstaat wird vom Rat gemäß dem Verfahren der
Absätze 1 bis 5 regelmäßig überprüft.

anerkennt.
Die Empfehlung der Kommission gilt als vom Rat an-
genommen, wenn er nicht innerhalb von zehn Tagen
nach Annahme durch die Kommission mit qualifizier-
ter Mehrheit beschließt, die Empfehlung abzulehnen.

5a. Gelangt der Rat auf der Grundlage einer Empfeh-
lung der Kommission gemäß Artikel 10 Absatz 4 oder
Artikel 8 Absatz 2 zu dem Schluss, dass der Mitglied-
staat  die  empfohlenen  Korrekturmaßnahmen  nicht
ergriffen hat, ist der Beschluss des Rates gemäß der
Verordnung (EG) Nr. …/2011 vollstreckbar.

6. […] 

[nicht aufgenommen]

[nicht aufgenommen]

3

3

Artikel 11: 
Einstellung 
des Verfah-
rens bei ei-
nem über-
mäßigen Un-
gleichge-
wicht

Das  Verfahren  bei  einem  übermäßigen  Ungleichge-
wicht wird eingestellt, sobald der Rat auf Empfehlung
der Kommission zu dem Schluss gelangt, dass in dem
betreffenden  Mitgliedstaat  keine  übermäßigen  Un-
gleichgewichte mehr bestehen.

Das  Verfahren  bei  einem  übermäßigen  Ungleichge-
wicht wird eingestellt, sobald der Rat auf Empfehlung
der Kommission zu dem Schluss gelangt, dass in dem
betreffenden  Mitgliedstaat  keine  übermäßigen  Un-
gleichgewichte  im Sinne von Artikel  20 mehr  beste-
hen.

[…] 1

IV) 
SCHLUSS-
BESTIM-
MUNGEN

Artikel 11a: 
Treffen zwi-
schen den 
Parlamen-
ten

[nicht vorhanden] Wenn eine Einladung zu einer Sitzung der  zuständi-
gen Ausschüsse des Europäischen Parlaments mit den
entsprechenden  Ausschüssen  eines  Mitgliedstaates
ergeht, um einen Standpunkt, das erforderliche Vor-
gehen oder Unterschiede bei  den diesbezüglich vor-
geschriebenen  Auflagen  zu  erläutern,  wird  die  Sit-
zung unter der Schirmherrschaft einer der folgenden
Institutionen einberufen:

(a) des Europäischen Parlaments,

(b) des Parlaments des Mitgliedstaats oder

[nicht aufgenommen] 3
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(c) des Parlaments der rotierenden Präsidentschaft. 

Artikel -12: 
Dialog und 
Überwa-
chungsbesu-
che [in fina-
ler Version: 
„Artikel 13: 
Überwa-
chungsmis-
sionen“]

[nicht vorhanden] 1. Die Kommission gewährleistet gemäß den Zielen
dieser  Verordnung  einen  ständigen  Dialog  mit  den
Behörden  der  Mitgliedstaaten.  Zu  diesem  Zweck
führt die Kommission in allen Mitgliedstaaten Besu-
che im Hinblick auf einen regelmäßigen Dialog und
gegebenenfalls Prüfbesuche durch.

2.  Bei  der  organisatorischen  Vorbereitung  des  Dia-
logs oder der Überwachungsbesuche übermittelt die
Kommission erforderlichenfalls den betroffenen Mit-
gliedstaaten ihre vorläufigen Befunde, damit sie An-
merkungen dazu formulieren können.

3. Die Kommission überprüft im Kontext der Dialog-
besuche die tatsächliche wirtschaftliche Lage in dem
Mitgliedstaat und ermittelt  Risiken oder potenzielle
Schwierigkeiten  im  Einklang  mit  den  Zielvorgaben
dieser Verordnung.

4. Im Rahmen der Prüfbesuche überwacht die Kom-
mission den Prozess und überprüft, dass die Maßnah-
men im Einklang mit den Beschlüssen des Rates oder
der Kommission gemäß den Zielen dieser Verordnung
ergriffen worden sind.

Überwachungsbesuche werden in allen Fällen durch-
geführt, in denen Empfehlungen ausgesprochen wor-
den sind. Die Kommission kann Vertreter der Europäi-
schen Zentralbank oder weiterer einschlägiger Insti-
tutionen  zur  Teilnahme  an  Kontrollbesuchen  einla-
den.

5. Die Kommission unterrichtet regelmäßig den Wirt-
schafts- und Finanzausschuss über die Ergebnisse der
Dialog- und der Überwachungsbesuche.

(1)  Die  Kommission  gewährleistet  gemäß den  Zielen
dieser Verordnung einen ständigen Dialog mit den Be-
hörden der Mitgliedstaaten.
[…] 

(5) Bei der organisatorischen Vorbereitung der Missio-
nen gemäß Absatz 2 übermittelt die Kommission den
betreffenden Mitgliedstaaten ihre vorläufigen Befunde
zur Stellungnahme.

[unter (1)] […] Zu diesem Zweck führt die Kommission
insbesondere Missionen  zum Zwecke  der  Bewertung
der  wirtschaftlichen  Situation  in  dem  Mitgliedstaat
und der  Ermittlung von Risiken oder Schwierigkeiten
bei  der  Verwirklichung  der  Ziele  dieser  Verordnung
durch.

[nicht aufgenommen]

(3)  Handelt es sich bei dem betroffenen Mitgliedstaat
um einen Mitgliedstaat, dessen Währung der Euro ist
oder der am WKM II teilnimmt, so kann die Kommissi-
on gegebenenfalls Vertreter der Europäischen Zentral-
bank  einladen,  an  den  Überwachungsmissionen  ge-
mäß Absatz 2 teilzunehmen.

[nicht aufgenommen]

3

3

3

3

3

3

3
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6.  Die  Mitgliedstaaten  ergreifen  alle  notwendigen
Maßnahmen, um Dialog- und Überwachungsbesuche
zu erleichtern.  Die Mitgliedstaaten leisten auf  Ersu-
chen der Kommission und auf freiwilliger Grundlage
allen  einschlägigen  nationalen  Behörden  Unterstüt-
zung bei der Vorbereitung und der Durchführung der
Dialog- und Überwachungsbesuche.

[nicht aufgenommen] 3

Artikel -12a
Dialog über 
die makro-
ökonomi-
sche und 
haushalts-
politische 
Überwa-
chung [in fi-
naler Versi-
on: „Artikel 
14: Wirt-
schaftlicher 
Dialog“]

[nicht vorhanden] Um den Dialog zwischen den Institutionen der Union,
insbesondere dem Europäischen Parlament, dem Rat
und der  Kommission einerseits  und  den  nationalen
Parlamenten, den nationalen Regierungen und ande-
ren einschlägigen Gremien der Mitgliedstaaten ande-
rerseits zu vertiefen und größere Transparenz und Re-
chenschaftspflicht zu gewährleisten, kann der zustän-
dige Ausschuss des Europäischen Parlaments öffentli-
che Debatten über die makroökonomische und haus-
haltspolitische Überwachung, die durch den Rat und
die Kommission erfolgt, durchfuhren.

(1)  Um den Dialog zwischen den Organen der Union,
insbesondere dem Europäischen Parlament,  dem Rat
und der Kommission, zu fördern und ein größeres Maß
an  Transparenz  und  Rechenschaftspflicht  zu gewähr-
leisten,  kann  der  zuständige  Ausschuss  des  Europäi-
schen Parlaments den Präsidenten des Rates, die Kom-
mission und gegebenenfalls den Präsidenten des Euro-
päischen Rates oder den Präsidenten der Euro-Gruppe
einladen, vor  dem Ausschuss zu erscheinen, um Fol-
gendes zu erörtern:

[…] 

[es folgt eine detaillierte Aufzählung der Kontrollberei-
che des EP; dieser Artikel findet sich in dieser Form be-
reits in den Abänderungen des EP vom 23. Juni 2011
auf]

3

Artikel -12b
Ausübung 
der Befug-
nisübertra-
gung

[nicht vorhanden] 1. Die der Kommission übertragene Befugnis zum Er-
lass delegierter Rechtsakte unterliegt den in diesem
Artikel genannten Bedingungen.

2. Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absätze
3b und 4 wird der Kommission für einen Zeitraum von
vier  Jahren  ab  …*  übertragen.  Die  Kommission  er-
stellt  spätestens sechs Monate vor Ablauf  des Vier-
jahreszeitraums einen Bericht über die Befugnisüber-
tragung.
Die Befugnisübertragung wird stillschweigend jeweils
um einen identischen Zeitraum verlängert, sofern das
Europäische Parlament oder der Rat nicht spätestens
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums Ein-
wände gegen die Verlängerung erheben.

[nicht aufgenommen]

[nicht aufgenommen]

3

3
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3. Die in Artikel 3 Absätze 3b und 4 genannte Befug-
nisübertragung  kann  vom  Europäischen  Parlament
oder vom Rat jederzeit  widerrufen werden. Der Be-
schluss über den Widerruf beendet die Übertragung
der  in  diesem  Beschluss  angegebenen  Befugnis.  Er
wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union oder zu einem in dem
Beschluss angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam.
Die Gültigkeit  von Rechtsakten,  die bereits  in Kraft
sind, wird davon nicht berührt.

4. Sobald die Kommission einen delegierten Rechts-
akt erlasst, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Euro-
päischen Parlament und dem Rat.

5. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Ab-
satz 3b und Absatz 4 erlassen worden ist,  tritt  erst
dann in Kraft, wenn weder vom Europäischen Parla-
ment noch vom Rat innerhalb einer Frist von drei Mo-
naten nach Mitteilung dieses Rechtsakts an das Euro-
päische  Parlament  und  den  Rat  Einspruch  erhoben
wurde oder wenn vor Ablauf dieser Frist sowohl das
Europäische Parlament als auch der Rat der Kommis-
sion mitgeteilt haben, dass sie keinen Einspruch erhe-
ben werden. Auf Veranlassung des Europäischen Par-
laments oder des Rates wird dieser Zeitraum um drei
Monate verlängert.

[nicht aufgenommen]

[nicht aufgenommen]

[nicht aufgenommen]

3

3

3

Artikel -12c: 
Überprü-
fung [in fina-
ler Version: 
Artikel 16]

[nicht vorhanden] 1. Bis zum …* und alle drei Jahre danach veröffent-
licht die Kommission einen Bericht über die Anwen-
dung dieser Verordnung.

In diesem Bericht wird unter anderem bewertet:

(a) ob die Indikatoren und Schwellen des Scoreboards
geeignet waren, sich abzeichnende Ungleichgewichte
aufzuspüren und ihre Entwicklung zu überwachen;

(b) welche Fortschritte bei  der  effektiven Koordinie-
rung  der  Wirtschaftspolitik  im  Einklang  mit  dem
AEUV erzielt worden sind.

(1) Bis vom 14. Dezember 2014 und alle fünf Jahre da-
nach überprüft die Kommission die Anwendung dieser
Verordnung und veröffentlicht einen Bericht darüber.

In diesen Berichten werden unter anderem bewertet: 

a) die Wirksamkeit dieser Verordnung, 

b) die Fortschritte bei der Gewährleistung einer enge-
ren Koordinierung der Wirtschaftspolitik und der an-
haltenden  Konvergenz  der  Wirtschaftsleistungen  der

3

3

3
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2. Der Bericht und eventuelle flankierende Vorschläge
werden dem Europäischen Parlament  und dem Rat
übermittelt.

Mitgliedstaaten gemäß dem AEUV. 

[unter (1) b)]  […]  Den Berichten wird gegebenenfalls
ein Vorschlag zur Änderung dieser Verordnung beige-
fügt. 
(2)  Die  Kommission  übermittelt  die  in  Absatz  1  ge-
nannten  Berichte  dem  Europäischen  Parlament  und
dem Rat. 

3

3

Artikel 12: 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union
in Kraft.

[…] […] 

Artikel 12a: 
Bericht [in fi-
naler Versi-
on: „Artikel 
15: Jährli-
cher Be-
richt“]

[nicht vorhanden] 1.  Jedes  Jahr  danach  veröffentlicht  die  Kommission
einen Bericht über die Anwendung dieser Verordnung
und legt ihn dem Europäischen Parlament vor.

2. Der Bericht und etwaige flankierende Vorschläge
werden dem Europäischen Parlament  und dem Rat
im Rahmen des Europäischen Semesters übermittelt.

Die  Kommission  berichtet  jährlich  über  die  Anwen-
dung dieser Verordnung einschließlich einer Aktualisie-
rung des Scoreboards gemäß Artikel 4 und legt die Er-
gebnisse  dem Europäischen Parlament  und dem Rat
im Rahmen des Europäischen Semesters vor. 

3
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